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GEMEINDE RUPPICHTEROTH 
 
33. Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1.04/2 Gewerbegebiet Ruppichteroth Nord/Ost 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden Vorschläge, Hinweise oder Anregungen seitens der Öffentlichkeit während der 
Einwohnerversammlung am 29.04.2025 vorgebracht.  
 
 

Einwohnerversammlung am 29.04.2025 – in Auszügen Abwägungsvorschlag der Verwaltung,  
Beschlussvorschlag mit Erläuterung 

Ein Einwohner merkt an, dass in anderen Kommunen Gewerbegebiete vorrangig in 
der Nähe von Autobahnen angesiedelt werden, um eine gute Verkehrsanbindung  
sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund stellt er die Frage, warum in Ruppichteroth 
gerade dieser Standort gewählt wurde. Seiner Ansicht nach wäre ein Gewerbegebiet 
im Bereich Winterscheid, in unmittelbarer Nähe zur Autobahn, deutlich sinnvoller. 
Bürgermeister Loskill erläuterte, dass die Ausweisung der Fläche im Flächennutzungs-
plan bereits seit den 1990er Jahren besteht und somit feststeht, dass diese Fläche  
künftig entwickelt wird. Weitere potenzielle Flächen wurden sorgfältig geprüft,  
konnten jedoch aufgrund naturschutzrechtlicher und landesplanerischer Vorgaben 
nicht berücksichtigt werden. Neben der RSAG werden zudem weitere Flächen  
erschlossen, die einer Bebauung zugeführt werden können. So plant beispielsweise 
eine ortsansässige Firma die Entwicklung einer weiteren Fläche. Aus Sicht der  
Gemeinde besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen. 
Herr Hein erklärte die Beweggründe der RSAG und unterstrich, dass die Entwicklung 
dieses Gewerbegebiets für eine Kommune wie Ruppichteroth eine bedeutende Chance 
darstellt, ihre wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. 
 
Eine Anwohnerin äußerte ihre Bedenken hinsichtlich der bereits erheblichen Lärmbe-
lastung durch die L 312, die durch die Errichtung eines Wertstoffhofs weiter zu- 
nehmen würde. Dies führe zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Freizeit- und  
Erholungswertes in ihrem Wohnumfeld.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Einwohnerversammlung am 29.04.2025 – in Auszügen Abwägungsvorschlag der Verwaltung,  
Beschlussvorschlag mit Erläuterung 

Herr Hein bestätigte, dass eine Zunahme des Verkehrsaufkommens zu erwarten sei, 
verwies jedoch darauf, dass die RSAG demnächst ihre Müllfahrzeuge auf Elektrotech-
nik umstellen werde, wodurch die Lärmbelastung zumindest teilweise reduziert werde. 
 
Ein Anwohner erkundigte sich nach dem prognostizierten Verkehrsaufkommen an der 
Kreuzung L 312/K 55.  
Bürgermeister Loskill erläuterte, dass die Gemeinde mehrfach beim zuständigen  
Landesbetrieb vorgesprochen habe, um dort die Errichtung eines Kreisverkehrs voran-
zutreiben. Bislang sei diesem Anliegen jedoch nicht stattgegeben worden. 
 
Ein Anwohner fragte nach den konkreten Planungen der ortsansässigen Firma. 
Der Geschäftsführer von der ortsansässigen Firma informierte darüber, dass lediglich 
Antennen geplant seien, deren Höhe 5,60 Meter nicht überschreite, und erklärte deren 
geplante Nutzungszwecke. Auf die Frage des Einwohners, ob durch das Vorhaben 
weitere Arbeitsplätze entstehen würden, bejahte der Geschäftsführer dies. 
 
Eine Anwohnerin wollte wissen, ob sie trotz möglicher Wertminderungen ihres  
Hauses durch den Wertstoffhof weiterhin die gleiche Grundsteuer zahlen müsse.  
Bürgermeister Loskill bestätigte, dass die Grundsteuer unabhängig davon unverändert 
bleibe. 
 
Eine Anwohnerin erkundigte sich nach der Anzahl der durch die RSAG zu schaffen-
den Arbeitsplätze.  
Herr Hein gab an, dass mit etwa 50 bis 70 neuen Stellen gerechnet werde. Ein Teil  
davon werde vom Standort Eitorf verlagert, es entstünden jedoch auch neue Arbeits-
plätze vor Ort. 
 
Ein Anwohner wies auf die gestiegene Verkehrsdichte hin, die das Einfahren von  
Köttingen auf die L 312 zunehmend erschwere. Zudem kritisierte er die K 55, die nach 
der Abzweigung in Richtung Schmitzhöfgen zu schmal sei und keine Mittellinie  
aufweise. 

 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Einwohnerversammlung am 29.04.2025 – in Auszügen Abwägungsvorschlag der Verwaltung,  
Beschlussvorschlag mit Erläuterung 

Bürgermeister Loskill versicherte, dass diese Verkehrsfragen mit dem Landesbetrieb 
und dem Rhein-Sieg-Kreis erörtert werden. 
 
Ein Anwohner begrüßte die Entwicklung des Gewerbegebiets und zeigte sich zuver-
sichtlich, dass die Flächen schnell vermarktet würden. Er fragte, wer über die Ansied-
lung weiterer Unternehmen entscheide und ob die Gemeinde hier Mitspracherecht 
habe.  
Herr Hein erklärte, dass die Vermarktung in enger Abstimmung mit der Gemeinde  
erfolgen werde. 
 
Eine Anwohnerin erkundigte sich nach der zulässigen Gebäudehöhe. 
Herr Kunze erläuterte, dass die maximale Gebäudehöhe auf 12 Meter begrenzt sei und 
darauf geachtet werde, den Versiegelungsgrad möglichst gering zu halten.  
 
Eine Anwohnerin fragte nach den erforderlichen Abstandsflächen und der maximalen 
Gebäudehöhe. 
Herr Kunze verwies darauf, dass die Abstandsflächen bauordnungsrechtlich geregelt 
seien. 
 
Ein Anwohner erkundigte sich nach den Öffnungs- und Arbeitszeiten der RSAG.  
Herr Hein erläuterte, dass diese werktags von 8:00 bis 15:00 Uhr geöffnet sei, die 
Müllfahrzeuge jedoch bereits ab 6:30 Uhr unterwegs seien. Das größte Thema im  
Bereich Immissionsschutz sei die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, die im 
Schallgutachten berücksichtigt würden.  
Herr Kunze ergänzte, dass das untere Gebäude eine zusätzliche schallschützende  
Wirkung entfalten werde. 
 
Eine Anwohnerin fragte nach dem Mindestabstand, den der Wertstoffhof zur Wohnbe-
bauung einhalten müsse.  
Herr Kunze antwortete, dass dieser mindestens 200 Meter betrage. 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 



 

4 

Einwohnerversammlung am 29.04.2025 – in Auszügen Abwägungsvorschlag der Verwaltung,  
Beschlussvorschlag mit Erläuterung 

Ein Anwohner fragte abschließend, ob das Verfahren theoretisch noch gestoppt  
werden könne.  
Bürgermeister Loskill erklärte, dass der Gemeinderat dies durch einen entsprechenden 
Beschluss ermöglichen könne. 
 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 


